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Einladung 
zur öffentlichen 

Gemeinderatssitzung 
 
 
am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 19:30 Uhr im Feuerwehrrüsthaus  

8843 St. Peter am Kammersberg Nr. 200. 
 

 
Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 56 Steiermärkische Gemeindeordnung 
1967 – GemO, LGBl. Nr. 115/1967 idgF. 

 
Abhaltung der Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 GemO. 
 

Tagesordnung: 
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates vom 26.03.2026 gem. § 60 Abs. 5 GemO, 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Neubau eines Kindergartens, 

3. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag für das 

Haushaltsjahr 2026:  

3.1. Festsetzung des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages,  

3.2. Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen,  

3.3. Stellenplan, 

3.4. Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung, 

3.5. Mittelfristiger Haushaltsplan 2026-2030, 

4. Bestellung eines Betriebsleiters für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, 

5. Genehmigung Übereinkommen mit der Stadtgemeinde Murau als Schulträgerin 

der Musikschule Murau betr. die Abhaltung des Musikschulunterrichts in der 
Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg, 

6. Übertragung der Sammlung von Siedlungsabfällen an den 
Abfallwirtschaftsverband Murau (AWV Murau) sowie Regelung der 
Kostenweiterverrechnung,  

7. Vermessungsurkunde vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
Vermessungsamt Judenburg, vom 06.03.2026 aus GFN 615/2025/65 betr. 

Grenzvermessung gem. § 15 LiegTeilG, KG 65505 Mitterdorf, Ortsgebiet 
Mitterdorf:  



 

Seite 2 von 3 

7.1. Umwandlung der Flächen lt. Teilungsplan in freies Gemeindevermögen,  

7.2. Genehmigung der Zu- und Abschreibungen betr. das öffentliche Gut 
 bzw. freies Gemeindevermögen, 

8. Vermessungsurkunde vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
Vermessungsamt Judenburg, vom 06.03.2026 aus GFN 791/2023/65 betr. 
Mappenberichtigung gem. § 52 Z. 5 VermG, KG 65505 Mitterdorf, Ortsgebiet 

Mitterdorf:  

8.1. Umwandlung der Flächen lt. Teilungsplan in freies Gemeindevermögen,  

8.2. Genehmigung der Zu- und Abschreibungen betr. das öffentliche Gut 
 bzw. freies Gemeindevermögen, 

9. Vermessungsurkunde vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 

Vermessungsamt Judenburg, vom 16.03.2026 aus GFN 614/2025/65 betr. 
Grenzvermessung gem. § 15 LiegTeilG, KG 65502 Feistritz, Ortsgebiet Feistritz:  

9.1. Umwandlung der Flächen lt. Teilungsplan in freies Gemeindevermögen,  

9.2. Genehmigung der Zu- und Abschreibungen betr. das öffentliche Gut 
 bzw. freies Gemeindevermögen, 

10. Vermessungsurkunde vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
Vermessungsamt Judenburg, vom 06.03.2026 aus GFN 789/2023/65 betr. 
Mappenberichtigung gem. § 52 Z. 5 VermG, KG 65502 Feistritz, Ortsgebiet 

Feistritz:  

10.1. Umwandlung der Flächen lt. Teilungsplan in freies Gemeindevermögen,  

10.2. Genehmigung der Zu- und Abschreibungen betr. das öffentliche Gut 
 bzw. freies Gemeindevermögen, 

11. Vermessungsurkunde der Vermessung DI Rainer Urbanz vom 09.02.2026 aus 

GZ 2853 betr. Teilungsplan gem. § 15 LiegTeilG in der KG 65501 Althofen:  

11.1. Genehmigung der Abschreibung betr. das freie Gemeindevermögen,  

11.2. Genehmigung des Kaufvertrages zugleich Dienstbarkeitsvertrages mit 

 der Zahl N304907-7/, 

12. Kommunales Bauvorhaben WVA BA20, Visualisierung Wasser und 

Fernwirkanlage – Genehmigung Vorläufiger Förderungsvertrag vom Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen 
und Nachhaltigkeit, 

13. Annahmeerklärung des Förderungsvertrages vom 27.05.2026, Antragsnummer 
C305978, betr. die Gewährung eines Investitionszuschusses für die 

Abwasserentsorgungsanlage BA25 Kanalanschluss Schitter, 

14. Genehmigung der Verhandlungsschrift über die nicht öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates vom 26.03.2026 gem. § 60 Abs. 5 GemO, 

15. Kassenprüfungsbericht vom 23.06.2026, 

16. Personalangelegenheiten Gemeindekindergarten: 

16.1. Weiterbeschäftigung Kinderbetreuerin, 

16.2. Erhöhung des bestehenden Beschäftigungsausmaßes, 

16.3. Wiedereinstellung Kindergartenpädagogin, 
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17. Personalangelegenheiten Ganztagesschule: 

17.1. Ansuchen um Reduzierung des bestehenden Beschäftigungsausmaßes, 

17.2. Erhöhung des bestehenden Beschäftigungsausmaßes, 

18. Personalangelegenheiten Gemeindebauhof: 

18.1. Ansuchen um einvernehmliche Auflösung Dienstverhältnis mit 
 Zuerkennung der Abfertigung, 

18.2. Ansuchen um Zuerkennung der Altersteilzeit; 

 

 
Der Bürgermeister: 

 
LAbg. Alexander Putzenbacher 

 
 
 

Hinweise: 
Im Sinne des § 59 Abs. 2 GemO wird die Öffentlichkeit zu TOP 14. bis einschl. 18.2. ausgeschlossen. 
 
Gem. § 60 Abs. 4 GemO wurde die vorläufige Verhandlungsschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom 
26.03.2026 am 08.04.2026 an die jew. Fraktionsvorsitzenden übermittelt, jenes der nicht öffentlichen Sitzung 
vom 26.03.2026 lag einen Monat lang während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf. 
Den Mitgliedern des Gemeinderates, die an der Sitzung teilgenommen haben, steht es gem. § 60 Abs. 5 GemO 
frei, gegen den Inhalt der vorläufigen Verhandlungsschriften spätestens in der nächsten Sitzung schriftlich 
Einwendungen zu erheben. Werden keine Einwendungen erhoben, gilt die jew. Verhandlungsschrift als 
genehmigt. 

 

Angeschlagen am: 22.06.2026 
 

Abgenommen am: ___________ 


